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zelnen Inhaftierten zu besprechen und 
gemeinsame Handlungsstrategien zu 
erarbeiten. Ebenso können in diesen 
Konferenzen Fehler im Vorgehen be-
sprochen werden. Wir nutzen die Fehler, 
um unsere Arbeit zu optimieren. Diese 
Kommunikationswege ermöglichen ein 
positives Anstaltsklima, welches sich 
wiederum förderlich auf die Kommu-
nikation auswirkt. 

c) Wer die Verantwortung trägt, ent-
scheidet auch.

Die Entscheidung darüber, wer für den 
offenen Vollzug geeignet ist, wer in wel-
chem Umfang Lockerungen und Urlaub 
erhält und wer möglicherweise in den 
geschlossenen Vollzug zurückverlegt 
wird, wird in der Außenstelle Lichtenau 
selbst getroffen. Gefangene werden 
nicht von außen „hineingedrückt“. Mit 
der Aufnahme eines Inhaftierten in den 
offenen Vollzug können und sollen alle 
Mitarbeiter der Außenstelle durch Rück-
meldungen aus ihrem Fachbereich an 
die Abteilungsleitung den Haftverlauf 
eines Gefangenen beeinflussen, wovon 
rege Gebrauch gemacht wird. Auch so 
wird deutlich, dass jeder Bedienstete 
zum Gelingen des offenen Vollzuges 
beiträgt.

d) Offener Vollzug bedarf angemes-
sener Kontrolle und klarer Konse-
quenzen.

Offener Vollzug erfordert Vertrauen in 
den Inhaftierten und in seine Mitarbeits-
bereitschaft. Zum offenen Vollzug ge-
hört aber auch, dass man Fehlverhalten 
der Inhaftierten registriert und darauf 
reagiert. Nach unseren Erfahrungen 
wird dies von der übergroßen Mehrheit 
der Inhaftierten akzeptiert und auch er-
wartet. Eine Nichtbeachtung von Regel-
verstößen zerstört die Mitarbeitsbereit-
schaft auch des loyalsten Inhaftierten. 
Im Bereich des Drogenscreenings wird 
dies in der Außenstelle Lichtenau über 
regelmäßige Haftraumkontrollen und 
stichprobenartige Urinkontrollen nach 
einer Rückkehr von vollzugsöffnenden 
Maßnahmen realisiert. Subkulturelle 

Entwicklungen auf den Stationen wer-
den darüber hinaus durch den Stati-
onsdienst registriert und rückgemeldet. 
Liegt ein Fehlverhalten vor, erfolgt eine 
sofortige klare Reaktion der Einrich-
tung, beginnend mit Gesprächen mit 
dem betroffenen Gefangenen bis hin 
zu Disziplinarmaßnahmen und einer 
möglichen Rückverlegung in den ge-
schlossenen Vollzug.

Offener Vollzug: 
Risiko oder Chance?

Die Arbeit mit Menschen geschieht, 
insbesondere im Strafvollzug, nie 
ohne Risiko. Die Gefahr eines außeror-
dentlichen Vorkommnisses ist immer 
gegeben. Durch sorgfältige Gefange-
nenauswahl und fachlich begründete 
Handlungsstrategien kann dieses Risiko 
jedoch auf ein vertretbares Maß redu-
ziert werden. So wird der offene Vollzug 
dann zur Chance für den Einzelnen und 
den Strafvollzug.

Jürgen Buchholz
Oberregierungsrat
Abteilungsleiter der JVA Nürnberg – 
Außenstelle Lichtenau und der JVA Ansbach
Juergen.Buchholz@jva-n.bayern.de

Ein kurzer historischer 
Rückblick

Der offene Vollzug in Ostwestfalen hat 
eine lange Tradition.

Anfang des 20. Jahrhunderts mangelte 
es an brauchbaren Ackerflächen und 
Arbeitskräften um die Versorgung der 
Bevölkerung im Bereich der oberen Ems 
zu gewährleisten.
Landwirtschaftliche Betriebe orga-
nisierten sich zu einem Verband und 
schlossen einen Vertrag mit der preu-
ßischen Justizverwaltung, um Ödland 
von Gefangenen kultivieren zu lassen.
Um die erfolgreiche Kultivierung weiter 
voranzutreiben, Fahrtwege und damit 
weitere Kosten zu sparen, richtete der 
Verband stillgelegte Gebäude zu Ar-
beitslagern mit der Bewachung von 
abgestellten Justizbeamten ein.
Die Erfolge dieser Gefangenenarbeit 
waren derart günstig, dass die ört-
lichen Verwaltungen eine deutliche 
Erweiterung des Gefangeneneinsatzes 
wünschten. 
Diesem Wunsch wurde im April 1907 
seitens der Justizverwaltung durch 
Abschluss eines förmlichen Vertrages 
entsprochen, der zu der Einrichtung von 
zunächst 10 Gefangenenarbeitstellen 
unter der Leitung einer Verwaltung in 
Rheda führte, sozusagen der Urzelle der 
heutigen Anstalt.

In der mehr als 100-jährigen Ge-
schichte wechselten sowohl die Verwal-
tungssitze der Einrichtung als auch Lage 
und Anzahl der Außenstellen mehrfach. 

Von der Gefangenen- 
arbeitsstelle zur
größten offenen Voll-
zugsanstalt Europas 
Die „neue“ JVA Bielefeld-Senne

Uwe Nelle-Cornelsen
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Nach Ende des zweiten Weltkriegs hatte 
die Anstalt über 30 Außenstellen.
1988 wurde der Verwaltungssitz und 
zentrale Einrichtungen der Gesamt-
anstalt nach Bielefeld-Senne verlegt, 
seitdem heißt die Anstalt „JVA Bielefeld-
Senne“.

Nur wenige Kilometer entfernt  
wurde 1969 die JVA Bielefeld-Brackwe-
de II, damals unter dem Namen „JVA 
Ummeln“, gegründet.
Sie war der erste Neubau einer offenen 
Justizvollzugsanstalt und die vierte of-
fene Anstalt überhaupt in Nordrhein- 
Westfalen.
Die Anstalt wurde in wenigen Mona-
ten in Fertigbauweise errichtet und am  
1. April 1969 in Betrieb genommen.
Die ursprünglich nur für einen Betriebs-
zeitraum von ca. 10 Jahren geplante 
Anstalt wurde zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts umfassend saniert. 

Die Fusion zweier 
selbstständiger Anstalten, 
ein Mammutprojekt

Zum 01.01.2010 wurde die ehemals 
selbstständige Justizvollzugsanstalt 
Bielefeld-Brackwede II nach einer Vor-
laufzeit von weniger als 4 Monaten in 
die JVA Bielefeld-Senne integriert. 
Allein die Größe der hierdurch entstan-
denen Anstalt, gemessen an der Anzahl 
der Haftplätze, der Zahl der jährlichen 

Aufnahmen und der Zahl der zu der 
Anstalt gehörenden Liegenschaften, 
nötigt Respekt ab:

Die „neue“ JVA Bielefeld-Senne 
verfügt über 1721 Haftplätze, die sich 
auf die beiden Hafthäuser in Bielefeld-
Senne und Bielefeld-Ummeln sowie 16 
in den Kreisen Gütersloh, Paderborn 
und Warendorf befindliche Außenstel-
len verteilen.

In der neuen Anstalt werden jährlich 
ca. 4200 Gefangene aufgenommen, die 
sich wie folgt zusammen setzen:

ca. 200 weibliche Gefangene (Origi- -
narzuständigkeit und Progressions-
gefangene)
ca. 4000 männliche Gefangene, da- -
von: 

ca. 500 Progressionsgefangene -
ca. 400 Einweisungs- Gefangene -
ca. 3100 Originärgefangene  -
(d.h., auf freiem Fuß befindliche 
Verurteilte).

Diese nackten Zahlen mögen bei man-
chem Vollzugspraktiker Befürchtungen 
vor einer Großanstalt wecken, bei der 
der Wunsch nach kostenmäßiger Ef-
fizienz Vorrang erhalten hat vor dem 
Anliegen, den Strafvollzug behandle-
risch auszugestalten. Das Gegenteil ist 
richtig: 
Die Zusammenfassung zu einer Anstalt 
ist vor allem ein organisatorisch-logi-
stisches Problem, ansonsten bündelt 
die Anstalt alle Vorteile einer großen 
Vollzugseinrichtung mit den Vorteilen 
kleiner, dezentraler Unterbringungs-
einheiten.
Hilfreich war zunächst, dass aufgrund 
der bereits zuvor bestehenden dezen-
tralen Struktur der JVA Bielefeld-Senne 
die Zusammenlegung mit einer wei-
teren Einrichtung gleicher vollzuglicher 
Zuständigkeit keine grundsätzlichen 
Organisationsveränderungen erforder-
lich machte.

Die vollzugliche Steuerung der An-
stalt erfolgte bereits zuvor durch die 
organisatorische Zusammenfassung 
mehrerer Außenstellen in große Voll-
zugsabteilungen, für die jeweils ein 
voll mandatierter Abteilungsleiter be-
stimmt ist, diese Struktur wurde beibe-
halten und ergänzt (siehe Grafik nächste 
Seite).

Verwaltung und Haupthaus 

Hafthaus Ummeln
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Die bisherige dezentrale Unterbrin-
gung von Gefangenen als wesentliches 
Strukturelement der JVA Bielefeld- Sen-
ne wird durch die Zusammenlegung 
nicht eingeschränkt; zudem wurde im 
Vorfeld durch die Justizministerin klar 
gestellt, dass die Zusammenlegung 
nicht zu einer Reduzierung der Haft-
plätze im offenen Vollzug führen sollte. 
Ein erfreuliches Bekenntnis zum offenen 
Vollzug in einer für den Justizvollzug 
schwierigen Zeit.

Die Gefangenen werden weiterhin 
überwiegend in Außenstellen unter-
gebracht, die eine Belegungsfähigkeit 
zwischen 51 und 93 Haftplätzen ha-
ben. Hierdurch bieten sich vielfältige 
Möglichkeiten einer heimatnahen Un-
terbringung wie auch einer den Fä-
higkeiten des einzelnen Gefangenen 

entsprechenden Arbeit und Beschäf-
tigung.
Der früher vorherrschende Arbeitsein-
satz von Gefangenen in landwirtschaft-
lichen Betrieben ist längst abgelöst 
worden durch die Beschäftigung in 
Groß- oder mittelständischen Indus-
triebetrieben, im Handwerk oder im 
Dienstleistungsbereich.
Eine traditionell sehr hohe Beschäfti-
gungsquote von durchschnittlich über 
90 % der arbeitsfähigen Gefangenen 
ist Beleg für die hohe Akzeptanz der 
Anstalt in der Region. Ca. 15 % der zur 
Arbeit eingesetzten Gefangenen gehen 
einem freien Beschäftigungsverhältnis 
nach.

Um die dezentrale Struktur weiter zu 
optimieren,  werden Gefangene, die auf-
grund bestehender Beschränkungen 

hinsichtlich ihres Arbeitseinsatzes oder 
besonderer Behandlungsbedürfnisse 
für eine Unterbringung in den Außen-
stellen (zunächst) nicht in Betracht 
kommen, zukünftig vorrangig in den 
Behandlungsabteilungen der großen 
Hafthäuser in Senne und Ummeln un-
tergebracht. 
Arbeits- und Beschäftigungstherapeu-
tische Angebote, verbesserte Möglich-
keiten der Versorgung suchtkranker 
Gefangener, ein Jungtäterprojekt und 
besondere Angebote für Gewalt- und 
Sexualstraftäter lassen eine für den of-
fenen Vollzug einmalige Binnendiffe-
renzierung zu.

Mit der mutigen Entscheidung für 
die „neue“ JVA Bielefeld- Senne hat das 
Land Nordrhein-Westfalen dem offenen 
Vollzug eine neue Dimension eröffnet, 
die die 430 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Anstalt nun mit Leben er-
füllen müssen.

Zahlen/Daten/Fakten
zum offenen Strafvollzug 
in Nordrhein-Westfalen
(Stand Februar 2010)

Plätze gesamt:   
4.245 (= 23 % der Gesamthaft-
platzkapazität)

Davon:
Männervollzug:  
6 selbständige Justizvollzugs-
anstalten
3 Zweiganstalten
4 Übergangshäuser
mit insgesamt 3.718 Plätzen

Frauenvollzug:
5 Außenstellen
mit insgesamt 227 Plätzen

Jugendvollzug:
1 selbständige Justizvollzugs-
anstalt
2 Außenstellen
1 Übergangshaus mit insgesamt 
300 Plätzen

Frauenhaus
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In einer Zeit, in der nicht nur das Sicher-
heits-, sondern auch das Strafbedürf-

nis immer mehr zu wachsen scheint, hat 
es der offene Vollzug nicht leicht. Blickt 
man auf den Rückgang der Belegungs-
zahlen1, scheint er ein Auslaufmodell zu 
sein. Fast schon bizarr mutet es inso-
weit an, wenn in einem der führenden 
Kommentare zum Strafvollzugsgesetz 
ausgeführt wird, dass die Unterbrin-
gung im geschlossenen Vollzug „die 
Ausnahme“ sein soll2. Wäre dies richtig, 
hätte das Strafvollzugsgesetz sein Ziel 
in grandioser Weise verfehlt. Tatsächlich 
geht es natürlich um etwas anderes. Bei 
richtiger Lesart des § 10 Abs. 1 StVollzG 
ist der offene Vollzug nur für geeignete 
Gefangene der Regelvollzug3. Das leitet 
zu der entscheidenden Frage über: Wel-
che Gefangenen sind für den offenen 
Vollzug geeignet und vor allem, was 
bedeutet Eignung. Diese Frage ist nicht 
allein danach zu entscheiden, ob von 
dem Gefangenen eine Flucht- bzw. Miss-
brauchsgefahr ausgeht, die - jeweils für 
sich allein oder zusammengenommen - 
die Eignung in jedem Fall ausschließt. 
Die Schwierigkeit besteht darin, dass  
§ 10 Abs. 1 StVollzG als kumulative Vo-
raussetzung verlangt, der Gefangene 
müsse „den besonderen Anforderungen 
des offenen Vollzuges“ genügen. Die 
Gefahrenprognose ist mithin das eine; 
die besonderen Anforderungen ein zu-
sätzliches gleichrangiges Kriterium, das 
zur Überwindung der Eignungsschwel-
le erfüllt sein muss4. Welcher Gefangene 
den besonderen Anforderungen des 
offenen Vollzuges genügt, dürfte eine 
Frage des eigenen vollzugspolitischen 
Verständnisses sein.  

Wer den offenen Vollzug überwie-
gend als „Freigangsvollzug“ versteht 
oder ihn gar von einer Vollzugsform 
zu einer „vollzugsöffnenden Maßnah-
me“5 weiter- oder (rück-) ent wickeln 
möchte, befindet sich im Einklang mit 

dem gesellschaftlichen Mainstream, 
wonach die Freiheitsstrafe, wenn auch 
nicht mehr bei Wasser und Brot, so 
doch hinter Mauern und Stacheldraht 
zu vollziehen ist. Die Eignungsprüfung 
wird dann aber nur noch ein bereits 
(weitgehend) resozialisierter Gefange-
ner bestehen. Für eine solche Lesart 
gibt es auf den ersten Blick gute Grün-
de, denn für sie sprechen – gerade im 
Interesse dieser Gefangenengruppe – 
der Wiedereingliederungs- und der Ge-
gensteuerungsgrundsatz. Je exklusiver 
diese Gruppe der Geeigneten ist, desto 
geringer sind die an sie gestellten Zu-
mutungen der Auseinandersetzungen 
mit „Andersgeeigneten“.

Trotzdem glaube ich, dass eine ein-
schränkende Auslegung dieses Begriffs 
falsch ist und den Strafvollzug auch 
nicht voranbringt. Hierfür möchte ich 
drei Gründe anführen. Erstens: Eine 
einschränkende Auslegung verstößt 
gegen den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz. Zweitens: Sie verkennt den dem 
Strafvollzug obliegenden, verfassungs-
rechtlich untermauerten Resozialisie-
rungsauftrag. Drittens: Sie bringt den-
jenigen in Argumentationsnot, der sich 
auf der einen Seite für ein „Übergangs-
management“ stark macht, anderer-
seits aber auf der Exklusivität der Geeig- 
neten besteht. 

Die Eignung für den offenen 
Vollzug – drei Gedanken zu 
einem offensiven Umgang 
mit einem auf Defensive an-
gelegten Begriff

1. Die Eignung für den offenen 
Vollzug und das Verfassungs-
recht  

Was sind die Inhalte dessen, was neben 
einer ausreichend guten Gefahrenpro-
gnose dazu führt, dass der Gefangene 

Entwicklungschancen des offenen Vollzuges 
Gero Meinen

Tagung

Führungsakademie im 
Bildungsinstitut des nieder-
sächsischen Justizvollzugs
 
Kriminologische 
Forschung  
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Nähere Infos:
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Außenstelle


